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Erwägungen

E. 1
Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ergibt sich aus dem Überweisungsbeschluss des
Präsidialdepartements vom 2. September 2015 sowie den §§ 10 und 12 des Gesetzes über
die Verfassungs- und Verwaltungsrechtspflege (VRPG, SG 270.100) und § 42 des
Organisationsgesetzes (SG 153.100) (VGE VD.2009.696 vom 8. Dezember 2009 E. 1;
VGE 763/2008 vom 29. Juni 2009 E. 1). Der Rekurrent ist als Adressat des angefochtenen
Entscheids von diesem unmittelbar berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung oder Abänderung. Er ist deshalb gemäss § 13 VRPG zum Rekurs legitimiert.
Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach der allgemeinen Vorschrift von § 8
VRPG. Demnach hat das Ver-waltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz den Sachverhalt
unrichtig festgestellt, wesentliche Form- oder Verfahrensvorschriften verletzt, öffentliches
Recht nicht oder nicht richtig angewendet oder von dem ihr zustehenden Ermessen einen
unzulässigen Gebrauch gemacht hat (statt vieler VGE VD.2010.62 vom 16. November
2010 E. 1.3 und VGE VD.2010.160 vom 11. Oktober 2010 E. 1.1).

E. 2
2.1Voraussetzung für das Eintreten auf einen Rekurs ist das Bestehen eines aktuellen
Rechtschutzinteresses. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Gutheissung des Rekurses
dem Rekurrenten einen praktischen Nutzen eintragen würde. Entfällt das schutzwürdige
Interesse während des Verfahrens, kann auf das Rechtsmittel nicht mehr eingetreten
werden. Damit soll vermieden werden, dass ein Rechtsmittel zur Beurteilung einer rein
abstrakten Rechtsfrage ergriffen wird. Auf das Erfordernis des aktuellen Interesses wird
indessen ausnahmsweise verzichtet, wenn sich der gerügte Eingriff jederzeit wiederholen
kann, seine rechtzeitige Überprüfung auf dem Rekursweg jedoch wegen der Dauer des
Verfahrens kaum je möglich und deshalb kein endgültiger Entscheid in Grundsatzfragen
herbeizuführen ist (Stamm,Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Neues Handbuch des Staats-
und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S.
500;Wullschleger/Schröder, Praktische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton
Basel-Stadt, BJM 2005 S. 277, 292 f.; BGE 126 I 250 E. 1b S. 252; VGE 760/2006 vom 16.
Februar 2007, 734/2006 vom 10. Januar 2007).

2.2Vorliegend bezogen sich alle drei Rekurse des Rekurrenten an das JSD auf den damals
bestehenden Strafvollzug. Dieser ist mittlerweile abgeschlossen. Der Rekurrent substantiiert
nicht, inwieweit er heute noch ein praktisches Interesse an der Beurteilung seiner Rekurse
besitzt. Auch ist nicht ersichtlich, dass bezüglich der streitgegenständlichen Fragen nie
innert Frist ein endgültiger Grundsatzentscheid herbeigeführt werden könnte. Die
Auffassung der Vorinstanz und ihr daraus folgender Nichteintretensentscheid ist in allen



drei Fällen nicht zu beanstanden.

E. 3
Nach dem Gesagten ist der Rekurs gegen die drei Abschreibungsentscheide des JSD
abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Rekurrent dessen Kosten zu tragen
mit einer Gebühr von CHF 200.■.
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